
Zentrale – SP II 21 Dezember 2011 Was? – Wie? – Wann?
Möglichkeiten zur Reduzierung der Hilfebedürftigkeit 

Nr. Was? Wie? Wann? Sonstiges 
1 Günstigste Lohnsteuerklasse 

wählen 
Lohnsteuerklasse überprüfen, ggf. 
Aufforderung zum Wechsel, Tabelle 
zur Steuerklassenwahl – DA § 133 
SGB III 

Beantragung / Weiterbewilligung Alg 
II / Anrechnung Einkommen 

Wechsel nachhalten; fiktive 
Einnahme anrechnen (Rz. 9.7a der 
Fachlichen Hinweise zu § 9) 

2 Wechsel Lohnsteuerklasse bei 
Alleinerziehenden 

Wechsel von Lohnsteuerklasse I 
nach Lohnsteuerklasse II. 

Erzielung von Erwerbseinkommen, 
das nach Klasse I versteuert wird. 

Siehe oben 

3 Steuerersparnisse nutzen (z. B. 
Werbungskosten, Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen)  

Freibetrag nach § 39a EStG auf der 
Lohnsteuerkarte eintragen lassen 

Beantragung / Weiterbewilligung Alg 
II / Anrechnung von Einkommen 

Eintrag nachhalten 

4 Lohnsteuerjahresausgleich 
durchführen 

Aufforderung zur Abgabe einer 
Steuererklärung (wenn noch nicht 
geschehen). 

Zu Beginn des Jahres Zufluss Steuerrückerstattung 
überprüfen 

5 Schonvermögen zinsgünstig 
anlegen 

Z. B. Anlage auf Tagesgeldkonto 
statt Sparbuch.  
Nutzung der Beratungsmöglichkei-
ten bei Geldinstituten. 

Beantragung / Weiterbewilligung Alg 
II 

Grundsätzlich jährliche 
Zinseinnahmen überwachen 

6 Einkommen aus Alg erhöhen 
(Ist der Alg Anspruch auf Grund einer VZ-
Tätigkeit entstanden und schränkt der Kun-
de seine Verfügbarkeit während der Arbeits-
losigkeit auf TZ ein, wird die Höhe des Alg 
(Bemessungsentgelt) entsprechend der 
Einschränkung herabgesetzt.) 

Kunden auf Verpflichtung verwesen, 
sich dem Arbeitsmarkt in VZ zur 
Verfügung zu stellen. 

Beratungsgespräch zur Integration 
in den Arbeitsmarkt. 

Nicht möglich, wenn 
Kinderbetreuung nicht gesichert ist. 
Siehe auch DA zu § 131 SGB III, Rz 
131.44 und 131.47 

7 Reduzierung der eigenen 
Unterhaltsverpflichtung(en) 

Beantragung Abänderung 
Unterhaltstitel beim Familiengericht 

Berücksichtigung der Absetzungen: 
Der Pflichtige wird allein wegen der 
Unterhaltszahlungen hilfebedürftig. 

Siehe Hinweise zu § 11, Rz. 11.175; 
keine Rechtsfolge bei 
Nichtbefolgung 

8 Inanspruchnahme KiZ + Wohngeld Mit KiZ + Wohngeld kann Bedarf 
gedeckt werden. Prüfung 
erforderlich.  

Beantragung Alg II Prüfung wenn Anspruch geringer als 
KiZ. 

9 Sonstige vorrangige Ansprüche 
ausschöpfen 

Aufforderung, vorrangige Leistun-
gen wie Unterhaltsvorschuss, Un-
terhalt, Kindergeld, Renten in An-
spruch zu nehmen, ggf. Leistungen 
für den Kunden beantragen, Unter-
haltsheranziehung einleiten. 

laufend - 
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